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Teil I: 

Planungsrechtliche 

Grundlagen
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1. Bauplanungsrecht als Genehmigungsvoraussetzung

▪ FF-PVA ➔ bauliche Anlage, die Baugenehmigung bedarf

§ 72 Abs. 1 BbgBO: „Die Baugenehmigung ist zu erteilen, 

wenn dem Vorhaben keine öffentlich-rechtlichen 

Vorschriften entgegenstehen.“ ➔ u.a. Bauplanungsrecht

Planungsrechtliche Zulässigkeit nach §§ 29 ff. BauGB: „Für 

Vorhaben, die die Errichtung […] von baulichen Anlagen zum 

Inhalt haben […] gelten die §§ 30 bis 37.“
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a) planungsrechtlicher Grund

▪ Standort von FF-PVA liegt in der Regel im Außenbereich einer 

Gemeinde ➔ planungsrechtliche Zulässigkeit richtet sich nach           

§ 35 BauGB

▪ nur ausnahmsweise im Innenbereich nach § 34 BauGB 

(Konversionsfläche?) 

▪ Grundsatz: Freihaltung des Außenbereichs von Bebauung

▪ zulässig sind dort nur

− sog. „privilegierte Vorhaben“ gemäß § 35 Abs. 1 BauGB

− sog. „sonstige Vorhaben“ im Einzelfall gemäß § 35 Abs. 2 BauGB

2. Erfordernis der Bauleitplanung
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2. Erfordernis der Bauleitplanung

FF-PVA sind im Außenbereich idR nicht privilegiert
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„Gesetzes zur sofortigen

Verbesserung der Rahmen-

bedingungen für die erneuer-

baren Energien im

Städtebaurecht“

(BR-Drs. 20/4704)

BRat 16.12.2022  (+) ➔

tritt nach Bekanntmachung

im BGBl. in Kraft

Neu:
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▪ Zulässigkeit als sonstiges Vorhaben gemäß § 35 Abs. 2 BauGB?

▪ „Sonstige Vorhaben können im Einzelfall zugelassen werden, wenn 

ihre Ausführung oder Benutzung öffentliche Belange nicht 

beeinträchtigt und die Erschließung gesichert ist.“

▪ § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 bis 8 BauGB: Aufzählung öffentlicher Belange, u.a.

− Nr. 1 Widerspruch zu den Darstellungen des Flächennutzungsplans

− Nr. 5 Beeinträchtigung der Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege

2. Erfordernis der Bauleitplanung

in der Regel stehen öffentliche Belange einer FF-PVA entgegen

in der Regel keine Zulässigkeit von FF-PVA als sonstiges Vorhaben



12.01.2023 · Dr. Jan Thiele· Photovoltaik auf landwirtschaftlichen Flächen 9 © DOMBERT Rechtsanwälte

b) Fazit: Bauleitplanung ist erforderlich, weil:

− FF-PVA sind nicht im Außenbereich privilegiert

− FF-PVA sind im Außenbereich in der Regel nicht als sonstige Vorhaben 

gemäß § 35 Abs. 2 BauGB zulässig

2. Erfordernis der Bauleitplanung
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Teil II: 

(Agri-)PVA ohne B-Plan?
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▪ § 35 Abs. 1 BauGB:

„Im Außenbereich ist ein Vorhaben nur zulässig, wenn öffentliche 

Belange nicht entgegenstehen, die ausreichende Erschließung 

gesichert ist und wenn es

1. einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dient und nur 

einen untergeordneten Teil der Betriebsfläche einnimmt […].“

1. Privilegierung im Außenbereich?

auf Agri-PVA anwendbar?
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a) landwirtschaftlicher Betrieb

▪ § 201 BauGB: „Landwirtschaft im Sinne dieses Gesetzbuchs 

ist insbesondere der Ackerbau, die Wiesen- und Weide-

wirtschaft einschließlich Tierhaltung, soweit das Futter 

überwiegend auf den zum landwirtschaftlichen Betrieb 

gehörenden, landwirtschaftlich genutzten Flächen erzeugt 

werden kann, die gartenbauliche Erzeugung, der Erwerbs-

obstbau, der Weinbau, die berufsmäßige Imkerei und die 

berufsmäßige Binnenfischerei.“

▪ Agri-PV ist keine Landwirtschaft sondern Stromerzeugung

1. Privilegierung im Außenbereich?
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b) einem landwirtschaftlichen Betrieb dienend

▪ (-) wenn der gesamte in der Agri-PVA erzeugte Strom ins 

öffentliche Netz eingespeist wird

▪ (+) wenn ein deutlich überwiegender Teil des in der Agri-

PVA erzeugten Stroms dem landwirtschaftlichen Betrieb 

zugute kommt und die Anlage sich „unterordnet“

1. Privilegierung im Außenbereich?
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▪ Was ist ein deutlich überwiegender Teil?

1. Privilegierung im Außenbereich?

OVG Lüneburg, U. v. 29.10.2015 – 12 LC 73/15: 

▪ 33,33 % Einspeisung

▪ 66,66 % Eigenverbrauch

OVG Schleswig, U. v. 29.03.2017 – 1 LB 2/16:

▪ 35 % Einspeisung

▪ 65 % Eigenverbrauch
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b) untergeordneter Teil der Betriebsfläche

▪ Agri-PVA muss dem landwirtschaftlichen Betrieb unmittelbar zu-

und untergeordnet sein, d.h.:

▪ Zu- und Unterordnung muss äußerlich erkennbar sein

− räumliche Nähe, die den Bezug zum landwirtschaftlichen Betrieb und 

den betrieblichen Abläufen erkennen lässt 

− Abweichung vom Erfordernis der räumlichen Nähe, wenn rechtliche 

Gründe Abstand erfordern, bspw. Abstand wegen Seuchenhygiene

▪ betriebliche Erfordernisse müssen den Standort der Agri-PVA 

bestimmen

▪ nur untergeordneter Teil der Betriebsfläche eingenommen

1. Privilegierung im Außenbereich?
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▪ Privilegierung einer Agri-PVA im Außenbereich gemäß § 35 Abs. 1 

Nr. 1 BauGB grundsätzlich möglich, aber ➔

▪ hohe Anforderungen v. a. an den Eigenverbrauch ➔ eher für 

kleine und weniger leistungsfähige Agri-PVA, deren Strom weit

überwiegend im landwirtschaftlichen Betrieb verbraucht werden 

kann

2. Fazit

Bauleitplanung ist in der Regel erforderlich

planungsrechtliche Voraussetzungen müssen 

geschaffen werden

kein Unterschied zur FF-PVA
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Teil III: 

Inhalt B-Plan, Rückbau und 

Nachnutzung
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1. Rahmenbedingungen für Bebauungspläne  

▪ Bebauungsplan enthält gemäß § 9 

BauGB Festsetzungen, 

Kennzeichnungen und 

nachrichtliche Übernahmen

▪ Gemeinde setzt mit Hilfe der 

Festsetzungen ihre städtebaulichen 

Planungsvorstellungen in 

Bebauungspläne um durch:

▪ § 30 BauGB: „Im Geltungsbereich 

eines Bebauungsplans […] ist ein 

Vorhaben zulässig, wenn es diesen 

Festsetzungen nicht widerspricht und 

die Erschließung gesichert ist.“ 
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▪ Festsetzung eines Gebiets für FF-PVA:

− § 9 BauGB i.V.m. §§ 2 ff. BauGB: abschließender Katalog von Festsetzungen 

− FF-PVA in der Regel ein „sonstiges Sondergebiet“ gem. § 11 Abs. 2 BauNVO: 

„[…] Gebiete für Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung 

erneuerbarer Energien, wie Wind- und Sonnenenergie, dienen.“ ➔ dort nur 

PVA zulässig

2. Inhalt von Bebauungsplänen
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▪ Festsetzung eines Gebiets für Agri-PVA:

2. Inhalt von Bebauungsplänen

▪ Grds. auch „sonstiges 

Sondergebiet“ gemäß § 11 

Abs. 2 BauNVO

▪ Keine Festsetzung als 

Gewerbegebiet nach § 8 

BauNVO, da im GE auch 

andere Nutzung zulässig

▪ Planerisch kein Unterschied 

zu FF-PVA
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3. Planung im LSG

Quelle: Umweltdaten Bbg
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▪ LSG (§§ 20, 22, 26 BNatSchG): Gebiete, die rechtsverbindlich 

festgesetzt sind und in denen ein besonderer Schutz von 

Natur und Landschaft erforderlich ist …

3. Planung im LSG 
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▪ Umsetzung durch Schutzgebietsverordnung ➔ idR mit 

allgemeinem Bauverbot, Einzelfallprüfung, ob Befreiungs-

und Ausnahmevorschriften vorliegen

▪ „Planung in die Befreiungslage“ (§ 67 BNatSchG) ➔ wenn 

aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses 

geboten oder das jeweilige Verbot im Einzelfall eine 

unzumutbare Belastung hervorrufen würde

▪ Abwägung des mit der VO verfolgten Schutzzwecks und den 

von der Anlage erwartbaren Auswirkungen auf diesen

▪ § 2 EEG: EE im überragenden öffentlichen Interesse und 

der Versorgungssicherheit dienend

3. Planung im LSG
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▪ B-Plan gilt bis Aufhebung oder Änderung („unbegrenzt“)

▪ bei PVA Nachnutzung Landwirtschaft und Rückbau durch 

Festsetzungen im B-Plan sicherstellen, städtebaulicher 

Vertrag

4. Nachnutzung und Rückbau
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